
Antrag A3 
 
Antragsteller: Alexander Plitsch 
 
In §10 der Abstimmungsordnung soll ein neuer Absatz 2 eingefügt werden: 

 
(2) Wenn beschlossene Änderungen an der Abstimmungsordnung eine technische 

Weiterentwicklung des Plenums erfordern, treten diese Änderungen erst in Kraft, 
wenn die Entwicklung abgeschlossen ist. Eine Frist für die Entwicklung stimmt der 
Bundesvorstand mit dem verantwortlichen Technik-Team ab – wenn möglich soll der 
Entwicklungszeitraum 12 Wochen nicht übersteigen. 

 
 
Begründung: 
 
Prinzipiell gelten beschlossene Änderungen sofort – dies ist aber im Falle der Plenums-
Software nicht immer möglich, da zunächst das Technik-Team gefragt ist und die Plattform 
entsprechend verändern muss. 


